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1. Voraussetzungen 

 
1.1. Eintrag im Zivilstandsregister 

Sie müssen einen Auszug aus dem Zivilstandsregister einreichen. Der Auszug 

darf beim Einreichen des Gesuchs nicht älter als 6 Monate sein. 

Bitte wenden Sie sich für den Auszug an das Zivilstandsamt Furttal in 

Regensdorf. 

1.2. C-Bewilligung 

Sie haben eine gültige C-Bewilligung (Niederlassungsbewilligung). 

1.3. Aufenthaltsfristen Schweiz 

Sie brauchen einen Aufenthalt von mindestens 10 Jahren in der Schweiz. Der 

Aufenthalt wird je nach Bewilligung anders angerechnet: 

– Die Jahre mit C- und B-Bewilligung zählen ganz 

– Die Jahre mit F-Bewilligung zählen halb 

– Die Jahre mit N- und L-Bewilligung zählen nicht 

– Von den 10 Jahren müssen 3 Jahre in den 5 Jahren vor dem Gesuch sein 

– Die Zeit in der Schweiz zwischen dem 8. und 18. Geburtstag zählt doppelt 

– Zudem müssen Sie seit 2 Jahren ununterbrochen in Otelfingen wohnen 

– Kinder unter 18 können ein Gesuch zusammen mit den Eltern einreichen 

Leben Sie in einer eingetragenen Partnerschaft? 

Personen in eingetragener Partnerschaft mit einer Schweizerin oder einem 

Schweizer können sich nicht erleichtert einbürgern. 

Sie können aber von verkürzten Aufenthaltsfristen profitieren, wenn folgende 

Voraussetzungen gegeben sind: 

– 5 Jahre Aufenthalt in der Schweiz, davon 1 Jahr unmittelbar vor 

Gesuchseinreichung 

– 3 Jahre in einer eingetragenen Partnerschaft 

– Partner/in war bei der Eintragung bereits Schweizer/in 

– Zudem 2 Jahre ununterbrochen in Otelfingen wohnhaft 

1.4. Aufenthaltsfristen Kanton 

Sie leben seit mindestens zwei Jahren vor Gesuchseinreichung in Otelfingen. 

Unter 25 Jahren genügen zwei Jahre im Kanton Zürich. 

1.5. Einhaltung des Strafgesetzes 

Sie haben keine relevanten Einträge im Strafregister und keine laufenden 

Strafverfahren. Sie heissen keine schweren Verbrechen gut. 
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1.6. Finanzielle Verpflichtungen 

Sie müssen wichtige finanzielle Verpflichtungen einhalten. Keine unbezahlten 

Einträge im Betreibungsregister in den letzten 5 Jahren. 

1.7. Aktuelle Tätigkeit 

Sie müssen Ihre Lebenshaltungskosten für sich und Ihre Familie decken 

können oder aktuell eine Aus- oder Weiterbildung machen. 

1.8. Sozialhilfe 

Keine Sozialhilfe in den letzten 3 Jahren. Ausnahmen: Rückzahlung, 

unverschuldete erste Ausbildung, minderjährig, Working Poor. 

1.9. Werte der Bundesverfassung 

Respekt vor Rechtsstaat, Gleichberechtigung, Religionsfreiheit, 

Meinungsfreiheit. 

1.10. Unterstützung der Integration der Familie 

Förderung von Sprachkursen, Schule, soziale/kulturelle Aktivitäten. 

1.11. Eigene Integration 

Teilnahme am sozialen/kulturellen Leben, Vereinsaktivität, Kontakte zu 

Schweizer/innen. 

1.12. Deutschkenntnisse 

Mindestens A2 schriftlich, B1 mündlich. Prüfung (KDE) an der WBK in 

Dübendorf. Die Anmeldung erfolgt durch die Einwohnerkontrolle Otelfingen 

(bitte Termin vereinbaren). Kosten: Fr. 200.-. Befreiungen möglich. 

1.13. Grundkenntnistest 

Kenntnisse über Geographie, Politik, Geschichte und Gesellschaft. Die 

Anmeldung erfolgt durch die Einwohnerkontrolle Otelfingen bei der WBK in 

Dübendorf (bitte Termin vereinbaren). Kosten: Fr. 100.- Befreiungen 

möglich. 

2. Verfahren 
 

2.1. Vorgehen 

1. Selbständig Prüfen, ob Voraussetzungen erfüllt sind 

(Einbürgerungscheck möglich unter: 

www.zh.ch/de/migration-integration/einbuergerung) 

2. Offene Fragen an: einwohnerdienst@otelfingen.ch oder 044 847 20 45 

3. Deutschtest absolvieren (falls nicht befreit) und auf Zertifikat warten 

4. Grundkenntnistest absolvieren (falls nicht befreit) und Zertifikat abwarten 

http://www.zh.ch/de/migration-integration/einbuergerung
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5. Auszug aus Zivilstandsregister besorgen bzw. sich registrieren lassen 

6. Nachweis aktuelle Tätigkeit/Weiterbildung besorgen 

8. Gesuch online auf der Webseite des Gemeindeamt des Kantons Zürich 

ausfüllen und Dokumente hochladen 

 

2.2. Ablauf Prüfung 

Vorprüfung Gemeindeamt – Prüfung Gemeinde – Prüfung Gemeindeamt – 

Prüfung SEM (Bund) – Erteilung Bürgerrecht. 

Dauer ca. 2 Jahre. 

2.3. Einbürgerungsgespräch 

Grundsätzlich kein Gespräch in Otelfingen, nur bei Bedarf (Zweifel an 

Kenntnissen, Integration etc.). Entscheidung liegt bei der 

Einwohnerkontrolle. 

3. Gebühren 
3.1. Ordentliche Einbürgerung ab 25 Jahren 

– Gemeinde Otelfingen Fr. 500.- 

– Kanton Zürich Fr. 500.- 

– Bund Fr. 100.- Einzelperson / Fr. 150.- Ehepaar 

– Rückzug Fr. 50.- / Ablehnung Fr. 100.- 

3.2. Ordentliche Einbürgerung 20–25 Jahre 

– Gemeinde Otelfingen Fr. 250.- 

– Kanton Zürich Fr. 250.- 

– Bund Fr. 50–100.- 

– Rückzug Fr. 20.- / Ablehnung Fr. 50.- 

3.3. Ordentliche Einbürgerung unter 20 Jahren 

– Bund Fr. 50.- 

 

4. Nützliche Links und Hinweise 

Mehr Infos: 

 

https://www.zh.ch/de/migration-integration/einbuergerung.html 

https://www.otelfingen.ch/gemeinde/verwaltung/dienstleistungen-a-

z.html/130/service/374 

 

https://www.zh.ch/de/migration-integration/einbuergerung.html
https://www.otelfingen.ch/gemeinde/verwaltung/dienstleistungen-a-z.html/130/service/374
https://www.otelfingen.ch/gemeinde/verwaltung/dienstleistungen-a-z.html/130/service/374

